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Drucksachen-Nr.: BV/415/2021/III-66 

Einreicher: Der Oberbürgermeister 

Verantwortlich für die Umsetzung: Tiefbauamt 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung 

Dienstberatung des Ober-
bürgermeisters 

nicht öf-
fentlich 

02.11.2021    
 

 
Ausschuss für Finanzen 
 

 
öffentlich 24.11.2021    

 

Haupt- und Personalaus-
schuss 

öffentlich 
24.11.2021    

 

 
Stadtrat 
 

 
öffentlich 08.12.2021    

 

 
 
Titel: 
Änderung der Grundpreise für Trinkwasser im Preisblatt der Dessauer Wasser und 
Abwasser GmbH (DESWA) 
 
Beschluss: 
 

Das als Anlage beigefügte Preisblatt für Trinkwasser der Dessauer Wasser- und Ab-
wasser GmbH wird mit Wirkung zum 01.02.2022 beschlossen.  
 
Gesetzliche Grundlagen: keine 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: Preisblatt Trinkwasser 01.04.2020 
(BV/454/2019/III-66) 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen: keine 

Hinweise zur Veröffentlichung: gem. Hauptsatzung 

 
Relevanz mit Leitbild 
 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer 

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [  ]  

Kultur, Freizeit und Sport [  ]  

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [  ]  

Handel und Versorgung [  ]  

Landschaft und Umwelt [  ]  

Soziales Miteinander [  ]  

 
Vorlage ist nicht leitbildrelevant [x] 
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Steuerrelevanz 
 
Bedeutung  Bemerkung 

Vorlage ist steuerrelevant [  ]  

Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht steuerrelevant [x] 

 
 
 
 

Zusammenfassung/Fazit: 
 
Die Grundpreise für Trinkwasser erhalten in ihrem Verhältnis zueinander eine lineare 
Struktur. 
 
 
 

Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
Für den Oberbürgermeister: 
 
 
 
Christiane Schlonski 
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
 
Frank Rumpf 
Stadtratsvorsitzender 
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Anlage 1: 
 
Begründung  
 
Die zurzeit gültigen Grundpreise werden nach gesetzlichen Anforderungen in ihrer 
Struktur zueinander angepasst. Statt eines degressiven Preisanstieges in Abhängig-
keit der Zählergröße, erfolgt dieser nun linear.  
 
Die Anpassung erfolgt zum 01.02.2022, ohne dass ein Mehrerlös für die DESWA 
entsteht. 
 

  alt alt neu neu 

Grundpreise  Zählerpreis 
netto 

Zählerpreis 
brutto 

Zählerpreis 
netto 

Zählerpreis 
brutto 

Berechnung  nach 
Wasserzählergröße* 

Q3 

Berechnung  nach 
Wasserzählergröße* 

Qn 

EUR/ Zähler/ 
Monat 

EUR/ Zähler/ 
Monat 

EUR/ Zähler/ 
Monat 

EUR/ Zähler/ 
Monat 

bis 4 bis 2,5 8,20 8,77 8,92 9,54 

bis 10 bis 6 24,58 26,30 21,40 22,90 

bis 16 bis 10 68,28 73,06 35,67 38,17 

Bis 25 bis 15 136,57 146,13 53,50 57,25 

bis 63 bis 40 341,42 365,32 142,67 152,66 

bis 100 bis 60 512,12 547,97 214,00 228,98 

bis 250 bis 150 682,83 730,63 535,00 572,45 

MDA* MDA* 4,10 4,39 4,46 4,77 
Für Pauschalabnah-

me ohne Zähler 
Für Pauschalabnah-

me ohne Zähler 
8,20 8,77 8,92 9,54 

*Wasserzählergröße - Die bisherigen Bezeichnungen für die charakteristischen Durchflüsse wurden durch die Messgerätericht-

linie 2004/22/EG (MID) des Europäischen Parlamentes (EU) geändert (Qn zu Q3) und die Durchflussverhältnisse neu definiert. 

Durch den Umstellungsprozess werden Qn und Q3 noch parallel geführt. 

*MDA - Berechnung nach Wohneinheit (nur bei Direktabrechnung in Mehrfamilienhäusern) 

 
 

Anlagen: 
Anlage 2 – Preisblatt Trinkwasserentgelte der Stadtwerke Dessau 
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